
 

INFORMATION 
nach Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bei der Erhebung von personenbezogenen Daten 

bei der betroffenen Person, bei Dritten oder aus öffentlich zugänglichen Quellen im Zusammenhang mit  

Veranlagung und Erhebung von Benutzungsgebühren für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und abflusslosen Gruben 

Name und Kontaktdaten  
des Verantwortlichen 

Stadtbetriebe Hennef AöR 
Der Vorstand 
Frankfurter Str. 97 
53773 Hennef 
Tel.: 02242/888-0 
E-Mail: info@hennef.de 
Website: www.hennef.de 

Kontaktdaten des/der  
Datenschutzbeauftragten 

Datenschutzbeauftragte der Stadt Hennef 
Frankfurter Str. 97 
53773 Hennef 
E-Mail: datenschutz@hennef.de 

 

Zweck(e) der Datenverarbeitung Veranlagung und Erhebung von Benutzungsgebühren 
für das Abfahren von Klärschlamm 
Erhebung und Beitreibung von Nebenforderungen 
(Mahn- und Säumniszuschläge) 
Berechnung und Festsetzung von Stundungszinsen 

Rechtsgrundlage(n) der Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a) und e) DS-GVO 
§ 6 Kommunalabgabengesetz NRW in Verbindung 
mit der Satzung über die Entsorgung des Inhalts von 
Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) und 
Gebührensatzung für das Abfahren und die 
Behandlung von Klärschlämmen aus 
Kleinkläranlagen sowie für das Auspumpen und 
Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben 
der Stadtbetriebe Hennef – AöR vom 06.04.2017, in 
der jeweils gültigen Fassung 

Kategorien der verarbeiteten Daten Name und Vorname, Anschrift, ggfls. Geburtsdatum, 
Firma/Unternehmensbezeichnung, 
Name und Vorname sowie Anschrift gesetzlicher 
Vertreter/Bevollmächtigter/Geschäftsführer 
Zahlungsdaten, Bankverbindung,  
ggfls. Telefonnummer, Fax-Nr., E-Mail-Adresse 
Wasserverbrauch 

Quelle der Daten Betroffener selbst 
Mitteilung der Wasserverbräuche durch  

- rhein-sieg-netz GmbH,  
- Kreiswasserwerk Neuwied, 
- Wasserbeschaffungsverband Thomasberg,  
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Melderegister der Stadt Hennef, 
Meldeamt des Wohnortes des Gebührenpflichtigen 
Liegenschaftskataster, Grundbucheintragung,  
Mitteilungen über Eigentumswechsel,  
gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter, 
Mitteilungen des beauftragten 
Entsorgungsunternehmens,  
Mitteilungen des mit der Überprüfung der 
Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 
beauftragten Ing.-Büros. 

Empfänger oder Kategorien von  
Empfängern der Daten 

Intern: 
Mitarbeiter des Fachamtes, Stadtkasse, 
Rechtsabteilung, Stadtkasse hinsichtlich 
vorzunehmender Vollstreckungen 
 
Extern: 
Zuständiges Amtsgericht des Gebührenpflichtigen bei 
Zwangsversteigerungen bzw. Insolvenzen,  
zuständiger Insolvenzverwalter,  
gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter, 
Banken,  
Beauftragtes Entsorgungsunternehmen und/oder 
Ingenieurbüro 
Verwaltungsgericht Köln bei Klagen 
Auftragsverarbeiter (IT-Dienstleister, Datenvernichter) 

Übermittlung an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation 

Findet nicht statt 

Etwaige Pflicht zur Bereitstellung der Daten, 
Folgen einer Nichtbereitstellung 

☒   ja, ergibt sich aus § 6 Abs. 1 KAG NRW in 

Verbindung mit § 7 der o.a. Satzung 
 
Folge bei Nichtangabe: 

- Verstoß gegen die Satzungsbestimmungen, da 
Abfuhr nicht ordnungsgemäß durchgeführt und 
Benutzungsgebühren nicht erhoben werden 
können. 

- Begehen einer Ordnungswidrigkeit, die mit einer 
Geldbuße bis 1.000 € geahndet werden kann. 

- Bei einer unregelmäßigen Abfuhr der 
Kleinkläranlagen oder abflusslosen Gruben 
besteht die Gefahr der Umweltverschmutzung, 
z.B. Verunreinigung des Grundwassers 

Profiling Findet nicht statt. 

Dauer der Speicherung  Solange, wie dies zur Aufgabenerfüllung und unter 
Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften 
erforderlich ist, mindestens jedoch 10 Jahre nach 
Schließen der Akten. 



 

bei Datenverarbeitung aufgrund  
von Einwilligung 

Es besteht ein Widerrufsrecht mit Wirkung für die 
Zukunft. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird hierdurch nicht berührt. 

 

Betroffenenrechte Betroffenen Personen stehen folgende Rechte zu, 
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

 Recht auf Auskunft über die zur eigenen Person 
verarbeiteten Daten (Art. 15) 

 Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16) 

 Recht auf Löschung oder Einschränkung der 
Datenverarbeitung (Art. 17 und 18) 

 Recht auf Widerspruch gegen die 
Datenverarbeitung wegen besonderer Umstände 
(Art. 21) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit bei Einsatz von 
automatisierten Verfahren (Art. 20) 

 Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverstößen  
(Art. 77) 

Zuständige Aufsichtsbehörde Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein – Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf  
Tel.: 0211 38424-0 
Fax: 0211 38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
Internet: www.ldi.nrw.de 
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